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CVJM Lauffen a.N. 
Kiesstraße 59 

74348 Lauffen am Neckar 

1. Vorsitzender: Helmut Heinz  
2. Vorsitzender: Hannes Ziehm 

vorstand@cvjmlauffen.de 

28. Februar 2025 

WICHTIGE HINWEISE 
Liebe Freizeitteilnehmerin und lieber Freizeitteilnehmer, 

wir sind verpflichtet, unsere Freizeiten und Reisen auf der Grundlage 
der gültigen Gesetze anzubieten und durchzuführen. Für uns ist diese 
Verpflichtung kein Problem. Die Konsequenzen sind jedoch die 
nachstehenden "Wichtigen Hinweise" und "Reisebedingungen", 
ohne die es deshalb leider nicht geht, um Sie über die beiderseitigen 
Rechte und Pflichten in Kenntnis zu setzen. Bitte lesen Sie deshalb 
die nachfolgenden Reisebedingungen und Hinweise aufmerksam 
durch. Soweit sie nach den gesetzlichen Bestimmungen wirksam 
einbezogen werden, werden diese Reisebedingungen Inhalt des mit  
Ihnen – nachstehend "TN" (Teilnehmer/Teilnehmerin) genannt –  
und uns – nachstehend "RV" (Reiseveranstalter) bzw. Freizeitleiterin/  
Freizeitleiter genannt – abzuschließenden Reisevertrages. Sie  
ergänzen insoweit die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a ff. BGB  
über den Pauschalreisevertrag. 

 

1. Reiseveranstalter (RV) 

1.1 Reiseveranstalter (im folgenden RV) ist der  
Christlicher Verein Junger Menschen Lauffen a.N. e.V., Kiesstraße 59, 74348, Lauffen. 

 

2. Teilnehmer/Teilnehmerin (TN) 

Unseren Freizeiten kann sich grundsätzlich jeder/jede anschließen, sofern für das jeweilige 
Programm keine Teilnahmebeschränkungen nach Alter, Geschlecht oder einer bestimmten 
Personengruppe angegeben sind. Für die Altersgrenze ist grundsätzlich der Freizeitbeginn 
maßgebend. Es wird erwartet, dass sich die TN in die Freizeitgemeinschaft einbringen und  
an den gemeinsamen Unternehmungen und am Programm teilnehmen. 

 

3. Anmeldebestätigung/Rechnung/Zahlung 

Wenn bei der gewünschten Freizeit noch Plätze frei sind, erhalten Sie von uns eine Rechnung,  
die gleichzeitig auch die Anmeldebestätigung ist. Spätestens 14 Tage vor Beginn der Freizeit 
werden wir Ihnen nähere Informationen zusenden. Die Zahlung des Reisepreises ist,  
wie in Ziffer 2 unserer Reisebedingungen festgelegt, fällig. 

 

4. Umfang der Leistungen 

Im Preis inbegriffen sind – sofern nichts anderes angegeben ist –  
die Kosten für Unterkunft, Verpflegung (drei Mahlzeiten) und Kurtaxe. 
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Die Unterbringung erfolgt, wenn nicht anders ausgeschrieben, in Zwei- oder Mehrbettzimmern. 
Gegen Aufpreis stehen zum Teil Einzelzimmer zur Verfügung. Der RV bzw. die von ihm eingesetzten 
Freizeitleiter/ -innen vermitteln bei unseren Freizeiten vor Ort verschiedene Zusatzangebote  
(z. B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Skipässe usw.). Diese Zusatzleistungen 
werden, soweit sie nicht Bestandteil des gebuchten und bestätigten Reiseangebots des RV sind, 
von dem RV bzw. von seinen Freizeitleiter/-innen lediglich als Fremdleistung vermittelt.  

 

5. Änderung von Leistungen und Preisen zwischen Druck des Freizeitprospekts  
und Anmeldung 

 

Leistungsänderungen 

Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleistungen im Freizeitprospekt entsprechen dem Stand  
bei Drucklegung. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass bis zur Übermittlung Ihres 
Buchungswunsches aus sachlichen Gründen Änderungen der Leistungen möglich sind, die wir uns 
deshalb ausdrücklich vorbehalten müssen. Über diese werden wir Sie selbstverständlich vor 
Vertragsschluss unterrichten. 

 

Preisänderungen 

Die in diesem Prospekt angegebenen Preise entsprechen ebenfalls dem Stand bei Drucklegung 
und sind für uns als RV bindend. Wir behalten uns jedoch ausdrücklich vor, aus den folgenden 
Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung des Reisepreises vorzunehmen, über die wir Sie vor 
der Buchung selbstverständlich informieren: 

 

 Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt angegebenen Preises ist im Falle der 
Erhöhung der Beförderungskosten (insbesondere der Treibstoffkosten), der Abgaben für 
bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die 
betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung des Freizeitprospekts 
zulässig. 

 Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn die vom TN gewünschte und im Prospekt 
angebotene Freizeit nur durch den Einkauf zusätzlicher touristischer Leistungen 
(Kontingente) nach Veröffentlichung des Freizeitprospekts verfügbar ist. 

 

6. Versicherungen 

Beachten Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit die Angaben in der Spalte "Leistungen" bei einer 
gewünschten Freizeit. Daraus können Sie entnehmen, welcher Versicherungsschutz vom RV jeweils 
vorgesehen ist. 

In den Leistungen ist grundsätzlich kein Versicherungsschutz enthalten. Um einen ausreichenden 
Versicherungsschutz, insbesondere um eine Reisekrankenversicherung bei Freizeiten im Ausland, 
müssen Sie sich selbst bemühen. 
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Reiserücktrittskostenversicherung 

Bitte beachten Sie, dass in unseren Teilnehmerpreisen keine Reiserücktrittskostenversicherung 
eingeschlossen ist. Da wir im Falle Ihres Rücktritts, zu dem Sie vor Reisebeginn jederzeit berechtigt 
sind, Rücktrittsgebühren entsprechend Ziffer 4 unserer Reisebedingungen erheben, empfehlen wir 
Ihnen dringend den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. Diese Reiserücktritts-
kostenversicherung können Sie preiswert auch mit einer Reisegepäckversicherung kombinieren.  
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für alle Fragen betreffend der Reiserücktrittskosten-
versicherung die von Ihnen beauftragte Versicherungsgesellschaft die Ansprechpartnerin ist. 

 

7. Fahrt 

Die Reisen führen wir – wenn nichts anderes vermerkt ist – jeweils ab Lauffen a.N. durch. Wird bei 
Freizeiten, die mit gemeinsamer Fahrt ausgeschrieben sind, auf die Inanspruchnahme der Fahrt als 
Leistung verzichtet, kann der Freizeitpreis nicht ermäßigt werden. 

 

8. Ausweisdokumente 

Für unsere Freizeiten, die ins Ausland führen, ist grundsätzlich ein gültiger Reisepass oder 
Personalausweis für den Grenzübertritt erforderlich. Reisedokumente müssen ab Ende der Reise 
noch für mindestens 6 Monate gültig sein. 

 

9. Zuschüsse 

Bei den Freizeiten, die mindestens fünf Tage dauern und in Europa stattfinden, kann für  
Jugendliche zwischen 6 und unter 27 Jahren aus finanziell schwachen Familien ein Zuschuss aus 
Landesjugendplanmitteln beantragt werden. Antragsformulare können bei der Anmeldung 
angefordert werden. 

Für Nichtverdienende, insbesondere Arbeitslose, wollen wir uns besonders in Härtefällen um  
eine finanzielle Hilfe bemühen. Bitte machen Sie ggf. auf der Anmeldung einen entsprechenden 
Vermerk. 

 

10. Reisepreissicherung 

RV sind gesetzlich verpflichtet, den Reisepreis des TN durch einen so genannten Sicherungsschein 
abzusichern, soweit der Reiseveranstalter vor der Reise Zahlungen auf den Reisepreis fordert. 

 

11. Prospektzustellung 

Bitte haben Sie Verständnis, wenn Sie versehentlich einen Prospekt mehrfach erhalten.  
Ein Aussortieren wäre sehr zeit- und kostenaufwändig. Bitte geben Sie in diesem Fall den  
Prospekt an jemanden weiter, den die Angebote interessieren könnten. 
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12. Wichtige Hinweis zu aufgenommenen Bildern während der Freizeit 

Die Teilnehmende der Freizeit werden darauf hingewiesen, dass während der Freizeit auch Bilder 
der Teilnehmenden durch den RV gemacht werden. Die Bilder werden, sofern Sie geeignet sind, 
vom RV oder dem Partner auch zu Vorstellung und Bewerbung weiterer Freizeiten verwendet. 
Sofern eine Verwendung von Abbildungen eines TN für diese Zwecke nicht gewünscht wird, hat 
dies der jeweilige TN bitte bereits zu Beginn der Freizeit gegenüber dem RV und/oder den 
Organisatoren mitzuteilen, damit dies entsprechend berücksichtigt werden kann. Andernfalls  
geht der RV davon aus, dass der TN mit der Verwendung geeigneter Bilder für diese Zwecke 
einverstanden ist. 

 

13. Anschriftenänderungen 

Es wäre uns eine große Hilfe, wenn Sie uns von sich aus Veränderungen Ihrer Anschrift mitteilen 
würden – Postkarte, Fax oder E-Mail genügt. 


